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Altholz
ASN: 17201

Beispiele

 ■ Alte Holzmöbel wie Kücheneinrichtungen, 
Kästen, Tische

 ■ Türen und Türstöcke

 ■ Fensterrahmen aus Holz (ohne Glas)

 ■ Sesseln und Sitzgarnituren  
(ohne Polsterung)

 ■ Bettgestelle und Bettenroste aus Holz

 ■ Bauhölzer, Schaltafeln

 ■ Verkleidungen aus Holz

 ■ Holzböden

Keinesfalls

 ■ Fensterglas
 − zu Flachglas

 ■ Eisenbahnschwellen, Telefonmasten
 − keine Übernahme möglich

 ■ Brandholz, verunreinigtes Holz
 − zu konzessionierte 
Entsorgungsunternehmen

 ■ Sperrmüll
 − eigene Abfllart

Achtung

 ■ Sämtliche behandelte und unbehandelte Hölzer und Holzprodukte aus dem Bau- und 
Wohnbereich.



Altstoffe

Sammelhinweis
Folgende Abfallarten dürfen nicht mit der 
normalen Altholzsammlung mitgesammelt 
werden, da es sich dabei um Gefährliche 
Abfälle oder Problemstoffe aus Haushalten 
handelt:

 ■ Holz (z.B. Pfähle u. Masten), salzimprä-
gniert (kyanisierte oder mit nicht fixie-
renden Salzen behandelte Hölzer)

 ■ Sägemehl und -späne, durch organische 
Chemikalien (z.B. Mineralöle, Lösemit-
tel, Lacke, organische Beschichtungen) 
oder anorganische Chemikalien (z.B. 
Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt (so-
fern als Aufsaugmittel verwendet)

 ■ Holzemballagen, Holzabfälle und Holz-
wolle, durch organische Chemikalien 
(z.B. Mineralöle, Lösemittel, Lacke, 
organische Beschichtungen) verunreinigt; 
Abfälle und Bearbeitungsrückstände von 
Hölzern, die mit organischen Holzschutz-
mitteln imprägniert sind; ausgenommen 
sind nicht verunreinigte lackierte und or-
ganisch beschichtete Holzabfälle (Möbel, 
Fenster) und Holzemballagen

 ■ Holzemballagen, Holzabfälle und Holz-
wolle, durch anorganische Chemikalien 
(z.B. Säuren, Laugen, Salze) verunrei-
nigt (Abfälle und Bearbeitungsrückstän-
de salzimprägnierter Hölzer)

Verwertung
Prozessdampf zur thermischen Verwertung, Spanplattenindustrie

Empfohlenes Sammelgebinde

  
25-30 m³ Abrollcontainer

Sammelhinweis
Brandholz kann in den Recyclinghof nicht 
angeliefert werden. Brandholz ist über ge-
nehmigte Brandschutt-Entsorgungsunter-
nehmen unter Bauschutt und/ oder Brand-
schutt (Schl.Nr. 31409) zu entsorgen.

Weitere Informationen


